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1. Zweck 

 

Es muss sichergestellt werden, dass im gesamten Gelände der LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. nur im Voraus, 

regelmäßig und periodisch kontrollierte Arbeitsgeräte benutzt werden, die für den Benutzer, die sich in der 

Umgebung des Benutzers aufhaltenden Personen und die Arbeitsumgebung keine Gefahr darstellen.  Der 

technische Zustand der am Arbeitsplatz verwendeten Geräte muss regelmäßig kontrolliert (überprüft) werden, 

wodurch die Sicherheit des Benutzers garantiert werden kann. 

Die Vorschrift ergänzt die Arbeitsschutzvorschrift nur und tritt nicht an ihre Stelle.  

 

2. Gültigkeitsbereich 

 

Gesamtes Gelände der LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. 9700 Szombathely, Zanati u. 31. 

Die Vorschrift gilt für alle Arbeitnehmer und alle Personen, die das Gelände der LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. 

9700 Szombathely, Zanati u. 31 betreten.  

Der geschäftsführende Direktor kann diese Arbeitsanweisung in Kraft setzen oder ändern lassen. Diese 

Arbeitsanweisung gilt für unbestimmte Zeit. 

 

3. Begriffe 

 

Arbeitsgerät: alle Maschinen, Geräte, Werkzeuge und Anlagen, die bei der Arbeit oder in diesem Zusammenhang 

verwendet werden. (ausgenommen: individuelle Schutzausrüstung). {Arbeitsschutzgesetz § 87 Punkt 4} 

 

Elektrische Anlagen: Niederspannung, Kleinspannung, Starkstrom. 

 

Niederspannungsanlagen, wenn es keine Leiter gibt, bei denen die Nennspannung untereinander größer als 50 V 

ist, aber keine gibt, bei denen sie untereinander größer als 1000 V  ist. {Ungarische Norm [MSZ] 1600/1-2.13.} 

 

Kleinspannungsanlage, wenn es keine Leiter gibt, bei denen die Nennspannung untereinander oder zur Erde 

größer als 50 V ist. {MSZ 1600/1-2.14.} 

 

Schwachstromanlage: wo der elektrische Strom nicht zur Ausführung von Arbeit, sondern zur Signalübertragung 

verwendet (z.B. durch Abgabe und Empfang einer festgelegter Anzahl von Stromimpulsen oder von Stromimpulsen 

variabler Frequenz bzw. Länge) und die darin eingebauten Netzteile. (Das sind z.B. Kommunikationsgeräte, 

Fernmessgeräte, die den Betrieb der Starkstromanlagen nicht beeinflussen, und Fernanzeigen.) {MSZ 1600/1-

2.112.} 

 

Nicht umfassende Aufzählung von elektrischen Geräten, deren Mitbringen an den Arbeitsplatz verboten ist: 

Heizstrahler, Schreibtischlampe, Ventilator, Teekocher, Wasserkocher, Mikrowelle, Haartrockner, Toaster, Radio 

usw. 
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Anmerkung: 

Über die Benutzung von Mobiltelefonen und IT-Geräten verfügt die Arbeitsschutzvorschrift 5.1.2. und das IT-

Sicherheitshandbuch. 

 

4. Beschreibung 

 

Es ist verboten, an die Arbeitsplätze der LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. 9700 Szombathely, Zanati u. 31 eigene 

elektrische Niederspannungs- und Kleinspannungs- sowie Schwachstromgeräte mitzubringen und dort zu 

verwenden.   

 

5. Ablauf und Zuständigkeiten 

 

In den Bereichen hat der direkte Vorgesetze, für externe Mitarbeiter und Besucher die Kontaktperson bzw. der 

Ansprechpartner die Inkraftsetzung des Verbots bekanntzugeben und die Einhaltung des Verbots durchzusetzen.  

Bei Verletzung der Arbeitsanweisung werden disziplinarische Maßnahmen eingeleitet. 

Sollte der Bedarf für die Benutzung der in der vorliegenden Vorschrift verbotenen elektrischen Geräte entstehen, 

dann muss das der direkte Vorgesetzte – über den Kostenträger mit Zustimmung des Bereichsleiters – in einem 

vorschriftsmäßigen Beschaffungsverfahren der LuK Kft. genehmigen lassen. Für die in einem besonderen 

Genehmigungsverfahren beschafften elektrischen Geräte und Anlagen hat der direkte Vorgesetzte die Überprüfung 

des Berührungsschutzes vor der ersten Verwendung und danach periodisch zu veranlassen.    

 

6. Bemerkung 

 

Sollten Sie Fragen zur Arbeitsanweisung haben, dann wenden Sie sich bitte: 

- an Ihren direkten Vorgesetzten oder 

- an die Umwelt-, Arbeits- und Brandschutz-Gruppe.   

 

6.1. Dazugehörende Dokumente   

 

Arbeitsschutzvorschrift Punkt 5.1.2.   

IT-Sicherheitshandbuch  Abschnitt Nutzung der IT-Systeme   


